
2.1.2 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
1
 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 09.05.2008
2
 (ABl. Nr. C 306 S. 1, ber. ABl. 2008 

Nr. C 111 S. 56 und ABl. 2009 Nr. 290 S. 1), zuletzt geändert durch Beschluss 2012/219/Eu 

vom 11.07.2012 (Abl. Nr. L 204 S.131) 

Erster Teil Grundsätze 

Titel II Allgemein geltende Bestimmungen 

Artikel 10 [Bekämpfung von Diskriminierungen; Querschnittsklausel] 

Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen zielt die Union darauf ab, 

Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion 

oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu 

bekämpfen. 

Artikel 13 [Tierschutz; Querschnittsklausel] 

Bei der Festlegung und Durchführung der Politik der Union in den Bereichen Landwirtschaft, 

Fischerei, Verkehr, Binnenmarkt, Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt tragen die 

Union und die Mitgliedstaaten den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen in 

vollem Umfang Rechnung; sie berücksichtigen hierbei die Rechts- und Verwaltungsvorschriften und 

die Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten insbesondere in Bezug auf religiöse Riten, kulturelle 

Traditionen und das regionale Erbe. 

Artikel 17 [Religiöse und weltanschauliche Gemeinschaften] 

(1) Die Union achtet den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften in den 

Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, und beeinträchtigt ihn nicht. 

(2) Die Union achtet in gleicher Weise den Status, den weltanschauliche Gemeinschaften nach den 

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften genießen. 

(3) Die Union pflegt mit diesen Kirchen und Gemeinschaften in Anerkennung ihrer Identität und ihres 

besonderen Beitrags einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog. 

Zweiter Teil Nichtdiskriminierung und Unionsbürgerschaft 

Artikel 19 [Antidiskriminierungsmaßnahmen] 

(1) Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge kann der Rat im Rahmen der durch die 

Verträge auf die Union übertragenen Zuständigkeiten gemäß einem besonderen 

Gesetzgebungsverfahren und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments einstimmig geeignete 

Vorkehrungen treffen, um Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen 

                                                           
1
 Die Artikelfolge und Verweise/Bezugnahmen auf Vorschriften des EUV sind gemäß Art. 5 des Vertrags von 

Lissabon in Verbindung mit den Übereinstimmungstabellen zum EUV bzw. AEUV an die neue Nummerierung 

angepasst worden. 

2
 Konsolidierte Fassung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vom 25. März 1957 

(BGBl. II S. 766); in seiner durch den Vertrag von Lissabon geänderten Fassung ist er am 1. Dezember 2009 in 

Kraft getreten, siehe Gesetz vom 8. Oktober 2008 (BGBl. II S. 1038). 



Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 

Ausrichtung zu bekämpfen. 

 


